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Europäische Ethnologie, Hauptfach 

 
 
 
§ 1 Studienumfang 
 
 
Im Hauptfach "Europäische Ethnologie" sind 120 ECTS-Punkte zu erwerben. 
 
 
 
§ 2 Studieninhalte 
 
 
Im Hauptfach "Europäische Ethnologie" sind die folgenden Module zu belegen: 
 
 
 
Grundlagen der Europäischen Ethnologie (14 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Einführung in die Europäische Ethnologie V, Ü P 6 

Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie V P 4 

Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Ü P 4 

 
 
 
Methoden (10 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Methoden der Kultur- und Sozialwissenschaften V, Ü P 6 

Klassikerlektüre S P 4 

 
 
 
Lebensräume (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar aus dem Bereich Heimat und Identität S P 6 

Seminar aus dem Bereich Gemeinde-/Stadt-/Regionalforschung S P 6 

 
 
 



Natur/Kultur (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Umgang mit dem Körper V, Ü P 6 

Seminar aus dem Bereich Kulturelle Überformung der Befriedigung 
menschlicher Grundbedürfnisse 

S P 6 

 
 
 
Mehrheiten/Minderheiten (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar aus dem Bereich Ethnizität in Europa S P 6 

Seminar aus dem Bereich Mehrheitskulturen - Minderheitenkulturen S P 6 

 
 
 
Migration und Integration (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar aus dem Bereich Umgang mit Fremdheit S P 6 

Seminar aus dem Bereich Migration - Integration S P 6 

 
 
 
Religion und Gesellschaft (6 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar aus dem Bereich Religion und Gesellschaft S P 6 

 
 
 
Lebensabschnitte (4 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar zu einem Lebensabschnitt S P 4 

 
 
 
Regionalkulturen einzelner europäischer Großregionen (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Seminar aus dem Bereich Folklorismus S P 4 

Vorlesung zur Regionalkultur einer europäischen Großregion V P 4 

Vorlesung zur Regionalkultur einer europäischen Großregion V P 4 

 
 
 



Praxisfelder der Europäischen Ethnologie (8 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS

Praktische Tätigkeit (siehe Erläuterung)  P 6 

Exkursion (siehe Erläuterung) Ex P 2 

 
Praktische Tätigkeit 

Während der vorlesungsfreien Zeit sind praktische Tätigkeiten im Umfang von insgesamt vier Wochen 
bei privaten oder öffentlichen Einrichtungen, die in einem für die Europäische Ethnologie relevanten 
Bereich tätig sind, abzuleisten. 
Die Anerkennung der praktischen Tätigkeit setzt voraus, dass die bzw. der Studierende nachweist, 
dass sie bzw. er an der betreffenden Einrichtung aktiv mitgearbeitet hat, und einen schriftlichen Be-
richt über ihre bzw. seine Tätigkeit vorlegt. 
 
Exkursion 

Während der vorlesungsfreien Zeit ist eine zweitägige vorbereitete Exkursion zu absolvieren. Die 
Anerkennung der Exkursion setzt voraus, dass die bzw. der Studierende einen schriftlichen Bericht 
hierüber vorlegt. 
 
 
 
Interdisziplinäre Aspekte der Europäischen Ethnologie (8 ECTS-Punkte) 
 
Besuch von Lehrveranstaltungen zu interdisziplinären Aspekten der Europäischen Ethnologie im 
Umfang von 8 ECTS-Punkten (mindestens 2 SWS, höchstens 4 SWS). 
 
 
 
§ 3 Orientierungsprüfung 
 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 

In folgenden Lehrveranstaltungen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils angege-
benen Prüfungsart abzulegen: 
- Einführung in die Europäische Ethnologie: schriftliche Modulteilprüfung 
- Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie: schriftliche Modulteilprüfung 
- Methoden der Kultur- und Sozialwissenschaften: schriftliche Modulteilprüfung 
 

(2) Ergänzungsleistungen 

Als Ergänzungsleistung sind insgesamt 8 ECTS-Punkte in folgenden Lehrveranstaltungen 
nachzuweisen: 
- 4 ECTS-Punkte in der Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
- 4 ECTS-Punkte im Seminar Klassikerlektüre oder im Seminar aus dem Bereich Folklo-

rismus nach Wahl der bzw. des Studierenden 
 

(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn insgesamt 24 ECTS-Punkte gemäß Absatz 1 
und 2 erworben wurden. 
 
 
 



§ 4 Zwischenprüfung 
 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 

In folgenden Lehrveranstaltungen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils angege-
benen Prüfungsart abzulegen: 
- Seminar aus dem Bereich Gemeinde-/Stadt-/Regionalforschung: 

schriftliche Modulteilprüfung 
- Seminar aus dem Bereich Ethnizität in Europa: schriftliche Modulteilprüfung 
- Seminar aus dem Bereich Umgang mit Fremdheit: schriftliche Modulteilprüfung 
- Vorlesung zur Regionalkultur einer europäischen Großregion nach Wahl der bzw. des Stu-

dierenden: mündliche Modulteilprüfung 
 

(2) Ergänzungsleistungen 

Als Ergänzungsleistung sind weitere 14 ECTS-Punkte nachzuweisen. 
 

(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn insgesamt 60 ECTS-Punkte gemäß § 3 Abs. 3 und 
§ 4 Abs. 1 und 2 erworben wurden. 
 
 
 

§ 5 B.A.-Prüfung 
 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 
 
1. In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils 

angegebenen Prüfungsart abzulegen: 
 

a) Grundlagen der Europäischen Ethnologie 

- Einführung in die Europäische Ethnologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

- Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

 
b) Methoden 

- Methoden der Kultur- und Sozialwissenschaften: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 
 

c) Lebensräume 

- Seminar aus dem Bereich Heimat und Identität: schriftliche Modulteilprüfung 
- Seminar aus dem Bereich Gemeinde-/Stadt-/Regionalforschung: 

schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 
 

d) Natur/Kultur 

- Umgang mit dem Körper: schriftliche Modulteilprüfung 
 
e) Mehrheiten/Minderheiten 

- Seminar aus dem Bereich Ethnizität in Europa: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

- Seminar aus dem Bereich Mehrheitskulturen - Minderheitenkulturen: 
schriftliche Modulteilprüfung 

 
f) Migration und Integration 

- Seminar aus dem Bereich Umgang mit Fremdheit: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

- Seminar aus dem Bereich Migration - Integration: schriftliche Modulteilprüfung 
 



g) Religion und Gesellschaft 

- Seminar aus dem Bereich Religion und Gesellschaft: schriftliche Modulteilprüfung 
 

h) Regionalkulturen einzelner europäischer Großregionen 

- Vorlesung zur Regionalkultur einer europäischen Großregion: 
mündliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

- Vorlesung zur Regionalkultur einer europäischen Großregion: 
mündliche Modulteilprüfung 

 
2. Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungen 
 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studien-
begleitenden Prüfungen wie folgt gewichtet: 
 
Grundlagen der Europäischen Ethnologie 1-fach 
Methoden 1-fach 
Lebensräume 2-fach 
Natur/Kultur 1-fach 
Mehrheiten/Minderheiten 2-fach 
Migration und Integration 2-fach 
Religion und Gesellschaft 1-fach 
Regionalkulturen einzelner europäischer Großregionen 2-fach 
 
 
(2) B.A.-Arbeit 
 
Die B.A.-Arbeit wird studienbegleitend zu einem studiengangspezifischen Thema der Europäischen 
Ethnologie angefertigt. 
Für die erfolgreiche Anfertigung der Arbeit werden 10 ECTS-Punkte vergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die B.A.-Prüfungsordnung vom 29.09.2005 tritt am 01.10.2005 in Kraft. 


